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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Vertrages 
vom 21. Dezember 1978 zwischen der

Deutschen Demokratischen Republik und der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 

über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Verkehrswesens und über die 

Grenz-, Zoll- und sonstige Kontrolle 
beim Grenzübertritt

vom 18. August 1971

Der Vertrag zwischen der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Tschechoslowakischen Sozia
listischen Republik über die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Verkehrswesens und über die Grenz-, Zoll- 
und sonstige Kontrolle beim Grenzübertritt wurde am 
21. Dezember 1970 in Prag unterzeichnet.

Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte am 
5. August 1971 in Berlin.

Der Vertrag trat entsprechend seinem Artikel 19 am 
5. August 1971 in Kraft.

Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 18. August 1971

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik


